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Anmeldung zur Bachelorarbeit (Informatik/BSc) 
 

Matrikel-Nr.:        Studienbeginn (Jahr):        
 

Name:                               
 

Vorname:                               
 

Geburtsname:                               
 

Straße / Nr.:                               
 

Postleitzahl:      Ort:                      
 

E-Mail:                               
 

Telefon:      /             
 

Erstantrag:  Wiederholungsantrag:  
 
Ich verfasse die Bachelorarbeit auf Deutsch  Englisch . 
 
Arbeitstitel, -thema meiner Bachelorarbeit: 

  

  

  
Die Arbeit ist innerhalb einer Frist von in der Regel 3 Monaten nach dem Beginn (Datum der 
Genehmigung) im Prüfungsamt abzugeben. Unter Berücksichtigung der Gesamtarbeitsbelastung 
(Bachelorarbeit nebst weiteren Modulen) ist ein Zeitraum bis zu 5 Monaten möglich (Antrag mit 
Begründung an den Prüfungsausschuss). Eine Verlängerung darüber hinaus siehe § 14 Abs. 7 Satz 3 
ff der PO MIN (Anlage Merkblatt) 

Geplanter Beginn der Arbeit:  ___.___.______  

Erstgutachter/in:  (Unterschrift) 

Mitgutachter/in:   (Unterschrift) 

Datum der Antragstellung:  ___.___.______ (Unterschrift Antragsteller) 
Anmerkung des Prüfungsamts: Bitte versehen Sie ggf. Ihre B.Sc.-Arbeit mit einer unterschriebenen Erklärung, dass 
Sie sich mit der Aufnahme der B.Sc.-Arbeit in den Bestand der Bibliothek des Dept. Informatik einverstanden erklären. 
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Auszüge aus der Prüfungsordnung (PO MIN BSc) und den Fachspezifischen 
Bestimmungen (FSB Informatik BSc) 

§14 Bachelorarbeit [PO MIN]  
(5) Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den Betreuer bzw. die Betreuerin. […] Das Thema kann nur einmal und nur 

innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Ausgabe und nur begründet zurückgegeben werden. Das Thema der 
Bachelorarbeit kann von dem Betreuer bzw. der Betreuerin auf begründeten Antrag zurückgenommen werden, 
wenn aus fachlichen Gründen eine Bearbeitung nicht möglich ist. [...] Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von vier Wochen, auszugeben.  

(7) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind so zu begrenzen, dass die Arbeitsbelastung für die 
Anfertigung der Arbeit 12 Leistungspunkten entspricht. Für die Bearbeitungszeit können die Fachspezifischen 
Bestimmungen unter Berücksichtigung der Gesamtarbeitsbelastung (Bachelorarbeit nebst weiteren Modulen) einen 
Zeitraum von bis zu fünf Monaten vorsehen. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
bei begründetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gestelltem Antrag eine einmalige Verlängerung der 
Bearbeitungszeit um maximal eine Woche genehmigen. Voraussetzung für eine Verlängerung der Bearbeitungszeit 
ist, dass die Gründe, die die Verlängerung erforderlich machen, nicht von der Kandidatin oder dem Kandidaten zu 
vertreten sind und unverzüglich angezeigt werden. Die Begründung für den Verlängerungsbedarf ist von der 
Kandidatin bzw. von dem Kandidaten umfassend schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krankheit durch 
Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attests (vgl. § 16 Absatz 2). In Fällen außergewöhnlicher Härte kann der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall eine längere Frist gewähren. 

(8) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie auch auf einem geeigneten 
elektronischen Speichermedium bei der Prüfungsstelle einzureichen. Bei der postalischen Zusendung an die 
Prüfungsstelle gilt das Datum des Poststempels als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. die Einlieferung der 
Bachelorarbeit obliegt dem Prüfling die Beweislast. […] Bei der Abgabe hat der Kandidat bzw. die Kandidatin 
schriftlich zu versichern, dass er bzw. sie die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Hilfsmittel – insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internet- Quellen – benutzt hat, die Arbeit 
vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht hat und die eingereichte schriftliche Fassung der auf 
dem elektronischen Speichermedium entspricht. […] Wird die Arbeit aus Gründen, die der Kandidat bzw. die 
Kandidatin zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 16 Absatz 1.  

Zu § 14: Bachelorarbeit [FSB Informatik BSc]  
(2) Zu § 14 Absatz 7 Satz 2: Der Bearbeitungszeitraum der Bachelorarbeit beträgt in der Regel 3 Monate.  
(3 Zu § 14 Absatz 9: Verpflichtender Bestandteil der Bachelorarbeit ist ein Kolloquium bestehend aus einem Vortrag 

und einer wissenschaftlichen Diskussion zu den Inhalten der Arbeit. Der Vortrag geht zu einem Anteil von 1/10 in 
die Bewertung der Bachelorarbeit ein. Der Vortrag soll bis spätestens 6 Wochen nach Abgabe der schriftlichen 
Arbeit gehalten werden. 

 
 
Der Termin für das Kolloquium ist im Prüfungsamt 
bekannt zu geben! Ein entsprechendes Formular ist im 
Prüfungsamt Informatik erhältlich!  
 
Genehmigung des Prüfungsausschusses  
Antrag eingegangen am:  Hz 

Abgabetermin der Arbeit ist der  

Datum der Genehmigung  

Unterschrift des PrüfA-Vorsitzenden  

Nr. der Bachelorarbeit  
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Auszüge aus den Fachspezifischen Bestimmungen (FSB Informatik BSc) 
Zu § 14: Bachelorarbeit [FSB Informatik BSc] 
(1) Zu § 14 Absatz 2 Satz 1: Zur Bachelorarbeit kann zugelassen werden, wer alle Pflichtmodule außer Seminar (IP12) 

und Projekt (IP13) sowie ein Wahlpflichtmodul (vgl. II. Modulbeschreibungen dieser Fachspezifischen 
Bestimmungen für Informatik) erfolgreich absolviert, d. h. die zugehörigen Leistungspunkte erworben, hat.  

(2) Zu § 14 Absatz 7 Satz 2: Der Bearbeitungszeitraum der Bachelorarbeit beträgt in der Regel 3 Monate.  
(3) Zu § 14 Absatz 9: Verpflichtender Bestandteil der Bachelorarbeit ist ein Kolloquium bestehend aus einem Vortrag 

und einer wissenschaftlichen Diskussion zu den Inhalten der Arbeit. Der Vortrag geht zu einem Anteil von 1/10 in 
die Bewertung der Bachelorarbeit ein. Der Vortrag soll bis spätestens 6 Wochen nach Abgabe der schriftlichen 
Arbeit gehalten werden. 

Auszüge aus der Prüfungsordnung (PO MIN BSc) 
§9 Zulassung zu Modulprüfungen [PO MIN] 
(1) Die Teilnahme an den Modulprüfungen setzt eine Anmeldung bei der für das Prüfungsverfahren zuständigen Stelle 

(Prüfungsstelle) voraus. Die Anmeldung zur Modulprüfung ist nach Ablauf der Anmeldefrist verbindlich. Wer in 
den Fällen des § 10 Absatz 1 Satz 2 an einer Prüfung aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht teilnimmt oder nicht 
teilnehmen kann, hat keinen Anspruch auf die zu dieser Prüfung zuzuordnende Wiederholungsmöglichkeit. Der 
Zeitraum für die Anmeldung und das Anmeldeverfahren wird von der Prüfungsstelle in geeigneter Weise bekannt 
gegeben. Der Prüfungsausschuss kann bei einer zweiten Wiederholungsprüfung die Zulassung von der Auflage 
abhängig machen, dass die oder der Studierende zuvor an einer Studienfachberatung teilgenommen hat. Ferner kann 
der Prüfungsausschuss in begründeten Ausnahmefällen bei einer Wiederholungsprüfung eine abweichende 
Prüfungsart festlegen.  

(2) Sofern die Fachspezifischen Bestimmungen eine Anwesenheitspflicht bei Lehrveranstaltungen vorsehen (vgl. § 5 
Satz 4), kann für die Zulassung zu einer Modulprüfung die regelmäßige Teilnahme an den für das Modul 
vorgesehenen Lehrveranstaltungen vorausgesetzt werden. Regelmäßig teilgenommen hat grundsätzlich, wer nicht 
mehr als 15 % der Lehrveranstaltungen eines Moduls versäumt hat. Ist die Versäumnis nicht zu vertreten, kann unter 
Auflage eine Zulassung zum Prüfungstermin erfolgen. Der Grund für die Versäumnis ist glaubhaft zu machen, bei 
Krankheit durch ein ärztliches Attest. In Zweifelsfällen kann sich der Prüfungsausschuss ein qualifiziertes ärztliches 
Attest gem. § 16 Absatz 2 vorlegen lassen. Die Auflage wird von der Lehrperson der versäumten 
Lehrveranstaltungen festgelegt; sie muss geeignet sein, die Nachholung des versäumten Lehrstoffs zu 
dokumentieren. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. Näheres regeln die Fachspezifischen 
Bestimmungen. Die Anwesenheitspflicht gilt nicht für die Zulassung zu Wiederholungsprüfungen, es sei denn, dass 
die Qualifikationsziele des Moduls mit anderen Lehrinhalten vermittelt werden.  

(3) Eine Anmeldung zu Modulprüfungen setzt grundsätzlich eine Immatrikulation für den jeweiligen Studiengang 
voraus. Diese Immatrikulation gilt auch für die Teilnahme an Wahlpflicht- und Wahlmodulen, die andere Fächer 
anbieten. Soweit nur noch Prüfungsleistungen zu erbringen sind, besteht der Prüfungsanspruch auch für Studierende, 
die für diesen Bachelorstudiengang an der Universität Hamburg immatrikuliert gewesen sind. Der Anspruch erlischt 
zwei Jahre nach der Exmatrikulation.  

(4) Eine Zulassung darf nur versagt werden, wenn 1. die in Absatz 1 genannte Auflage nicht erfüllt ist, 2. die in Absatz 
2 genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist oder die in Absatz 2 genannte Auflage nicht erfüllt ist, 3. die in Absatz 3 
genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist, 4. die Zulassungsvoraussetzungen für das Modul nicht vorliegen oder 5. die 
in der Modulbeschreibung geforderten Studienleistungen nicht erbracht wurden. Satz 1 Nr. 4 gilt nicht, wenn der 
Prüfling die Prüfungsleistungen aller vorangegangenen Module zwar erbracht hat, nicht aber alle Prüfungsleistungen 
bewertet worden sind. In diesen Fällen ist der Prüfling für die nachfolgende Prüfung zuzulassen.  

(5) Über eine Nicht-Zulassung ist der Kandidat bzw. die Kandidatin unverzüglich zu informieren.  
§14 Bachelorarbeit [PO MIN] 
(1) Mit der Bachelorarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass der Kandidat bzw. die Kandidatin in der Lage ist, 

innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten.  

(2) Die Zulassung zur Bachelorarbeit ist zu beantragen, wenn alle Module erfolgreich absolviert worden sind, die die 
Fachspezifischen Bestimmungen für die Zulassung zur Bachelorarbeit vorsehen und die für diese Module 
vorgesehene Fachsemesterzahl überschritten ist.  

(3) Für die Zulassung zur Bachelorarbeit gilt § 9 entsprechend. 
(4) Der Kandidat bzw. die Kandidatin kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen und Betreuer vorschlagen. Dem 

Vorschlag für den Betreuer bzw. die Betreuerin ist soweit wie möglich und vertretbar zu entsprechen. Auf Antrag 
vermittelt der Prüfungsausschuss eine Betreuerin bzw. einen Betreuer.  

(5) Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den Betreuer bzw. die Betreuerin. Der Zeitpunkt der Ausgabe und das 
Thema sowie die beiden Prüfer bzw. Prüferinnen werden aktenkundig gemacht. Das Thema kann nur einmal und 
nur innerhalb der ersten zwei Wochen nach der Ausgabe und nur begründet zurückgegeben werden. Das Thema der 
Bachelorarbeit kann von dem Betreuer bzw. der Betreuerin auf begründeten Antrag zurückgenommen werden, wenn 
aus fachlichen Gründen eine Bearbeitung nicht möglich ist. In Zweifelsfällen entscheidet die oder der 
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Prüfungsausschussvorsitzende. Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen, 
auszugeben. 

(6) Die Bachelorarbeit wird in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgefasst. Näheres regeln die 
Fachspezifischen Bestimmungen.  

(7) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind so zu begrenzen, dass die Arbeitsbelastung für die 
Anfertigung der Arbeit 12 Leistungspunkten entspricht. Für die Bearbeitungszeit können die Fachspezifischen 
Bestimmungen unter Berücksichtigung der Gesamtarbeitsbelastung (Bachelorarbeit nebst weiteren Modulen) einen 
Zeitraum von bis zu fünf Monaten vorsehen. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann 
bei begründetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gestelltem Antrag eine einmalige Verlängerung der 
Bearbeitungszeit um maximal eine Woche genehmigen. Voraussetzung für eine Verlängerung der Bearbeitungszeit 
ist, dass die Gründe, die die Verlängerung erforderlich machen, nicht von der Kandidatin oder dem Kandidaten zu 
vertreten sind und unverzüglich angezeigt werden. Die Begründung für den Verlängerungsbedarf ist von der 
Kandidatin bzw. von dem Kandidaten umfassend schriftlich zu erläutern und zu belegen, bei Krankheit durch 
Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attests (vgl. § 16 Absatz 2). In Fällen außergewöhnlicher Härte kann der 
Prüfungsausschuss im Einzelfall eine längere Frist gewähren.  

(8) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie auch auf einem geeigneten 
elektronischen Speichermedium bei der Prüfungsstelle einzureichen. Bei der postalischen Zusendung an die 
Prüfungsstelle gilt das Datum des Poststempels als Abgabedatum. Für die Abgabe bzw. die Einlieferung der 
Bachelorarbeit obliegt dem Prüfling die Beweislast. Der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht. Bei der 
Abgabe hat der Kandidat bzw. die Kandidatin schriftlich zu versichern, dass er bzw. sie die Arbeit selbstständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel – insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht 
benannten Internet- Quellen – benutzt hat, die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht 
hat und die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektronischen Speichermedium entspricht. Wird die 
Arbeit aus Gründen, die der Kandidat bzw. die Kandidatin nicht zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, 
entscheidet der Prüfungsausschuss über das weitere Vorgehen; im Regelfall wird ein neues Thema ausgegeben, 
ohne dass dies als Wiederholung gilt. Für diesen Fall gilt Absatz 5 Satz 6 entsprechend. Wird die Arbeit aus 
Gründen, die der Kandidat bzw. die Kandidatin zu vertreten hat, nicht fristgerecht abgegeben, gilt § 16 Absatz 1. 

(9) Die Bachelorarbeit ist vom Betreuer bzw. der Betreuerin und einem weiteren Prüfer bzw. einer weiteren Prüferin aus 
dem Kreis der Prüfungsberechtigten (§ 12) schriftlich zu beurteilen. Der Erstgutachter muss aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer stammen.  

(10)Die Bewertung der Bachelorarbeit soll von beiden Prüfenden unverzüglich, spätestens sechs Wochen nach 
Einreichung, erfolgen. Bei einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Prüfungsverfahren oder aus vergleichbaren 
sachlichen Gründen kann der Fakultätsrat – unter Berücksichtigung der Bewerbungsfristen für die konsekutiven 
Masterstudiengänge – einen längeren Bewertungszeitraum einräumen. Die Benotung der Bachelorarbeit ergibt sich 
aus dem arithmetischen Mittel der durch die beiden Prüfer bzw. Prüferinnen vergebenen Noten unter 
Berücksichtigung von§ 15 Absatz 3. Wird die Bachelorarbeit nur von einem der beiden Prüfenden mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) beurteilt, bestellt der bzw. die Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen dritten Prüfer bzw. 
eine dritte Prüferin. Beurteilt der Drittgutachter bzw. die Drittgutachterin die Arbeit mit mindestens „ausreichend“ 
(4,0), so wird die Note der Bachelorarbeit als arithmetisches Mittel der drei Beurteilungen unter Berücksichtigung 
von § 15 Absatz 3, mindestens aber mit „ausreichend“ (4,0), festgelegt. Beurteilt der Drittgutachter bzw. die 
Drittgutachterin die Arbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0), so gilt diese Arbeit insgesamt als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) benotet.  

(11)Die Bachelorarbeit kann bei einer Gesamtbeurteilung mit „nicht ausreichend“ (5,0) einmal wiederholt werden. Die 
Wiederholung muss in einem Zeitraum von sechs Wochen nach Bekanntgabe des negativen Prüfungsergebnisses 
beantragt werden. Im Falle der Wiederholung der Bachelorarbeit muss die Bearbeitungszeit dem aktuellen 
Arbeitsaufwand der noch ausstehenden Prüfungsleistungen angepasst werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen möglich. Eine Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit in der in Absatz 5 Satz 3 
genannten Frist ist nur zulässig, wenn der Kandidat von dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch gemacht hatte.  

§16 Versäumnis, Rücktritt [PO MIN] 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling ohne triftigen Grund einen 

Prüfungstermin oder eine Prüfungsfrist im Sinne dieser Ordnung versäumt, nach Beginn einer (Teil-)Prüfung 
zurücktritt oder eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit beginnt oder 
erbringt.  

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
In Zweifelsfällen kann sich der Prüfungsausschuss ein qualifiziertes Attest vorlegen lassen. Dieses muss Angaben 
enthalten über die von der Erkrankung ausgehende körperliche bzw. psychische Funktionsstörung, die 
Auswirkungen der Erkrankung auf die Prüfungsfähigkeit des Prüflings aus medizinischer Sicht, den Zeitpunkt des 
dem Attest zugrunde liegenden Untersuchungstermins sowie der ärztlichen Prognose über die Dauer der 
Erkrankung. Wird der Grund anerkannt, so wird der nächstmögliche Prüfungstermin festgesetzt. Bereits vollständig 
erbrachte Teilprüfungsleistungen werden angerechnet. Nach Beendigung einer Prüfungsleistung können 
Rücktrittsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.  

(3) Schutzvorschriften zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) sind auf Antrag der Kandidatin zu 
berücksichtigen. Gleiches gilt für Anträge des Kandidaten bzw. der Kandidatin für die Fristen der Elternzeit nach 
dem Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (BErzGG). § 16 Absatz 2 Sätze 5 bis 6 gelten entsprechend.  
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